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1720  13.7. Der Pfleger von Sprinzenstein schreibt an den Inspektor 
der Sprinzensteiner Herrschaften Lichtenau, Neuhaus und 
Sprinzenstein über zwei Streitfälle: 

 
 1. Paul Stegmüller an der Furtmühle bringt folgende Klage 

vor: 
 
 Beim letzten Jahrtag der Müllerzunft in Haslach hat der 

dortige Zechmeister Matthias Liftner von ihm 1 fl 30 x 
verlangt, die er noch aus der Zeit, als er die Mühle 1702 
übernommen hatte, an Einkaufsgeld in die Zunft schuldig sei. 

 
 Der Stegmüller verweigerte die Zahlung mit der Begründung, 

dass zur Zeit seines Einstandes jeder Müller nur 4 fl 
Einkaufsgeld bezahlen musste. 
 

 Der Zechmeister schilt ihn darauf einen Schelm und erklärt, 
er sei aus dem Handwerk ausgeschlossen. Gleichzeitig 
drohen sie seinem Müllerjungen, er werde ebenfalls 
ausgeschlossen, wenn er länger als 14 Tage bei seinem 
Meister bliebe. Der Müllerjunge kommt der Aufforderung 
nach, so dass dem Furtmüller nun ein sehr nötiger Gehilfe 
fehlt und das Mahlen verzögert wird. 

 Er bittet daher die Herrschaft, an seiner Stelle Klage gegen 
die Müllerzunft beim Landeshauptmann zu erheben. 
 

 Die Müllerzunft hätte in diesem Fall keinesfalls als eigener 
Richter auftreten dürfen, sondern die ausständige Zahlung 
bei dessen Herrschaft einklagen sollen, bevor sie zu solch 
drastischen Berufsverbotsmaßnahmen greift.  
 

 Keinesfalls hätten die beleidigenden Scheltworte fallen 
dürfen; außerdem ist die Behauptung, der Müller habe die 
Zunft bereits um 1.000 fl geschädigt, absurd. Die verlangten 
Verzugszinsen auf die seit 18 Jahren ausständige Forderung 
in Höhe von 15 x pro Jahr betragen überdies das Doppelte 
des Üblichen. 
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